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fommt das erfte neue Floßholz aus Rußland an, die Hauptmaffe aber erft in den 
folgenden Monaten, fo daß vom Auguft bis Dftober der Floßvertehr am lebhafteften 
zu fein pflegt. Von 2,07 Millionen qm Floßholz, welche im Durchchnitt der 
Sahre 1886/90 durch den KönigeWilhelms-Kanal gegangen find, entfielen 29,5 °/o 
auf den September, 22,3 °/o auf den Auguft, 16,9% auf den Oktober, der Reit 
auf die übrigen Monate. Gegen diefen bedeutenden, vom Atmathitrome nad) 
den Memeler Hafen gerichteten Floßverfehr, zu dejjen Bewältigung neuerdings 
meijt Schleppdampfer verwendet werden, tritt der Verkehr von Sciffsgefäßen 
(bi zu 48 m lang, 8m breit), Segelfähnen und Dampfbooten, erheblich zurüd. 

Bis zur Lankuppener Schleufe dürfen die Flöße 20 m, im Kanal nur 9,4 m 
Breite haben. Der größte Tiefgang it für Flöße und Fahrzeuge jevev Art auf 
1,25 m jejtgejeßt. i 

D. Ber Große Friedridsgraben, 

Der Große Friedrichsgraben führt aus dem Nemonienjtrome gegenüber der 
Einmündung des Sedenburger Kanals um die Südoftecte des Kurifchen Haffes 
herum nach der Deime bei Zabiau, bildet alfo (ähnlich wie der König-Wilhelns- 
Kanal) einen Barallelfanal mit dem Haffe und ermöglicht für die Flöße und 
nicht-hafftüchtigen Fahrzeuge eine Verbindung zwifchen dem Memel- und PBregel- 
jtromgebiete, zwifchen Tilfit und Königsberg. Nachdem im 14. Jahrhundert die 
Deime vom Deutfchen Orden fanalifirt worden war, gaben die mit der Schiff- 

fahrt über das Kurifche Haff verbundenen Gefahren jehon um 1414/22 Anlaß, 
eine Verbindung von Labiau nach dem Nemonienftrome in Angriff zu nehmen: 
den jedoch nur auf 6 km Länge bis in die Gegend von Jumwendt vorgejtreckten 
„Ordensgraben”, dejjen Weiterführung wegen der im Torfbruche auftretenden 
Schwierigkeiten de8 Baues unterblieb. Al dann 1613/16 die Gilgejtrecte 
Sföpen—Lappienen begradigt und im Laufe des 17. Jahrhunderts längs ver 
Gilge. eine planlofe Eindeichung ausgeführt worden war, machte fich daS Be- 
diürfniß, diefen Mindungsarm des Memelftroms über den Nemonienftrom mit 
der Deime in jchiffbare Verbindung zu jegen, lebhafter geltend.*) Der Große 
Kurfürit hatte gleich nach feinem Negierungsantritt (1640) die Herjtellung einer 
jolchen Wafjeritraße und die VBerbefferung der Vorfluth für die Memelftrom- 
Niederungen ins Auge gefaßt, aber exrft 1669 im Oberften von Chieze, dem Er- 
bauer des Friedrich-Wilhelms-Stanals eine zur Ausführung feiner Pläne geeignete 
Kraft gefunden. Als Entjehädigung für die auf eigene Koften bewirkten Bauten 
zuv Trocdenlegung einer großen Niederungsfläche erhielt er die zur Herrjchaft 
Nautenburg gehörigen Güter, und für die Anlage des Gilge-Deime-Kanal3 waren 
ihm die Zolleinnahmen desjelben zugefichert. Durch den Tod des Unternehmers 

*) TH. Preuß, „Gefchichte der Wafjeritraßen in der Memel-Niederung“. (Mitthlgn. 
d. Litanifchen Litter. Gefellfch. zu Tilfit. 1892 Heft 17.) 

3. E. Wußte, „Entjtehung und Bejchaffenheit des Großen Friedrichsgrabens“ u. f. w. 
(Breuß. Prov. Blätter 1831/32.) 
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wurden die Bauten unterbrochen, weil die vom Großen Kurfürften fpäter damit 
Betrauten die Schwierigkeiten nicht zu bewältigen verftanden. Exft als die Wittwe 

de3 DOberjten von Chieze, Gräfin von Truchjeß, die durch jene Trockenlegung 

werthvoll gewordenen Güter in eigene Verwaltung 'genommen hatte, erneuerte fie 
den Vertrag über die Ausführung des Kanals und begann am 11. Zuli 1689 
mit neuen Arbeiten, die am gleichen Tage 1697 beendigt und zu Ehren des 
erjten Königs von Preußen Großer und Stleiner Friedrichsgraben benannt wurden. 

Der Kleine Friedrichsgraben, die Verbindung der Gilge mit dem Nemonien- 
jteome, nah bald eine fo ftarfe Strömung an, daß er von den Litauern den Beinamen 
Greitufchte &. h. „die Schnelle”) erhielt. Er hat fich fpäter al3 unzwectmäßige 

Anlage erwiefen, da in Folge des Durchitechens der Uferrehne bei Baumkrug zu 
viel Wafjer in die linfsjeitige Gilge-Niederung eintrat. Nach mancherlei Schick- 

falen (vergl. ©.125,133) ift der Kleine FriedrichSgraben durch den 1833/35 erfolgten 
Bau de3 Sedenburger Kanals als Wafjerftraße entbehrlich gemacht und fchließ- 
lich 1890 duch den hochwafferfreien Abichluß des Kryszahner Ueberfalls endgültig 
von der Gilge abgejperrt worden. 

Dagegen hat der Große Friedrichsgraben, die Verbindung des Ne- 
monienftroms mit der Deime, in nunmehr zwei Jahrhunderten feine Zwecmäßig- 
feit bewährt. Diefer durchweg fünftlich (ohne Benugung von Wafferläufen) her- 
gejtellte Kanal jollte bei feinem Baue 19 m Breite und 1,9 m Waffertiefe ex- 

halten. Mit dem ausgefchachteten Boden (Torfmoor auf Sanduntergrund) wurden 
die Ufer erhöht und der Treidelweg gejchüttet. Das Nachdrängen und Auf: 
quellen des Torfmoors und die Befeitigung der an einigen Stellen im Kanal- 
bette angetroffenen, in Sand» und Lehmfchichten eingebetteten Gefchiebe, welche 
man durch Erhigung mit darüber angezündetem Holze und fchnell nachfolgender 
Abkühlung mit Wafjer jprengte, erfchwerten die Arbeiten bedeutend, desgleichen 
der Mangel an Arbeitskräften. Um Arbeiter zu gewinnen und an den Bau zu 
fejfeln, ging die Beftedelung der trocengelegten Uferländereien mit der DBaut- 
ausführung Hand in Hand. Obgleich fich auch nach der Eröffnung öfters Torf- 
fampen ausbildeten und den Verkehr exrfchwerten, überdies der Querfchnitt nicht 
alfenthalben in voller Breite und Tiefe hergeftellt war, wurde der Kanal doch 
bald von der Schiffahrt und Flößerei lebhaft benugt. Die Erben der Unter- 

nehmerin verkauften ihn 1712 an den preußifchen Staat; jeitvem bildet ev eine 
öffentliche Wafjeritraße. 

Die ältejte Bolizeiverordnung zur Negelung des Schiffs: und Floßverfehus 
auf dem Großen und Kleinen Friedrichsgraben vom 15. März 1753 ift jpäter 

durch eine Stromordnung vom 14. April 1806 und jchließlich durch die Schiff- 
fahrtsordnung für den Großen Friedrichsgraben und den Sedenburger Kanal vom 
15. Januar 1851 erjegt worden. Nach leßterer dürfen die Schiffsgefäße nicht 
über 7,5 m, die Flöße nur 6,3 m breit und höchftens 157 m lang fein. Kein 

Fahrzeug darf tiefer beladen werden, als die Befchaffenheit dev Fahrbahn und 

die vorhandene Waffertiefe e8 erlauben. Um die günftigen Tiefenverhältnife der 

vom Großen Friedrichögraben mit einander verbundenen Ströme ausnußen zu 

fönnen, ift e8 aber geboten, den Verbindungsfanal auf ähnliche Tiefe zu bringen, 
wie folche die Deime aufweilt. Einftweilen finden fich noch zahlreiche Stellen, 
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welche um etwa 0,3 m vertieft werden müfjen, damit jenes Ziel erreicht wird. 
Dagegen ift die früher vielfach unzulängliche Breite, welche vor 1881 bei Mittel- 
waffer 17,5 bi8 38 m betrug, durch die 1882/90 ausgeführten Arbeiten fait 
überall auf 40 m erweitert worden. Da die Sohle des Kanals bisher annähernd 
gleiche Höhe mit dem Nullpunkte des Labiauer Pegel hatte, vermindert fich 

an den noch nicht vertieften Stellen die bei mittlevem Wafjerjtande 1,8 m be- 
tragende Tiefe beim mittleren Niedrigwaffer auf 1,2 m und vermehrt fich beim 
mittleven Hochwaffer auf 2,7 m. Bei 22m a. ®. Labiau ift das Bett bord- 
voll gefüllt. 

Der Treideldamm, defjen al3 Fahrweg benußte, 7,5 m breite Krone auf 
32m a. ®B. Labiau liegt, wird bei ungewöhnlichem Hochwafjer überfluthet, jo 
daß zeitweife da3 Treideln durch Menfchen verhindert ift. Dies gejchieht aber 
nur jelten, und zwar meiftens zu einer Zeit, in welcher auch auf den vom Kanale 

verbundenen Wafjerftraßen der Schiffs- und Floßverkehr durch Hochfluthen ges 
jperrt wird. Se nachdem die Deime oder der Nemonienftrom höheren Waffer- 
ftand haben, wechjelt die Strömung im Großen Friedrichsgraben. Jun der Regel 
geht eine fehwache Strömung gegen die Deime hin; jedoch zeigt die dunkle Fär- 
bung des Wafjers, daß es vorzugsweife aus den Moorgebieten ftammt, nicht 
aber aus den durch die Sinkitoffe gelblich gefärbten Miündungsarmen des NMlemel- 
ftrons. Zum Schuge gegen Heberfluthbung und Eisfehub aus dem Kurifchen 
Haffe ift an der 7,5 km langen Strede zwifchen Jumwendt und Agilla, deren 
Abjtand von der Küfte ftellenweife nur 200 m beträgt, fehon bald nach der Ueber- 
nahme des Kanals durch die Staatsverwaltung ein hochwafjerfreier Haffwehr- 
damm errichtet worden, um das Treibeis abzuhalten und einem Ducchbruche 
vorzubeugen. Dex feitdem mehrmals verftärkte und nach guößeren Befchädigungen 
zum Theil neu hergeftellte Damm ift auf der Hafffeite durch Fräftiges Bflafter 
und Weidenpflanzung befeftigt. Bei der auf ©. 83 erwähnten Einpolderung 
der weftlich vom Kanale befindlichen Ländereien wäre nur die Anlage kurzer 
nerdeiche zwifchen dem Haffwehrdamme und dem Treideldamme nöthig, um die 
jeßt häufig eintretenden Ueberfchwenmungen abzuhalten; bloß die Entwäfjerung 
bietet Schwierigkeiten. 

Sn der dem Landtage vorgelegten Denffchrift vom 27. Oktober 1880 war 
für die Erweiterung des 19,0 km langen Großen Friedrichsgrabens ein Geld- 
betvag von 1,2 Millionen Mark vorgefehen. Hierin waren einbegriffen: die 
Koften des Grunderwerbs, die Exrd- und Baggerarbeiten, die Uferbefeftigungen 
mit Spreutlagen oder ausnahmsweife mit Steinpflafter, die Erhöhung des Treidel- 
damm3 und der Bau einer zweiarmigen Drehbrüce mit zwei je 12,0 m weiten 
Deffnungen bei Grabenhof. Yon Nemonienftrome bis zu diefer Drehbrücke liegt 
der Treideldamm auf der nordmeftlichen Seite de3 Kanals, von da ab bi8 zur 
Deime auf der füdöftlichen Seite. Da außer der Grabenhofer Drehbrüce feine 
Brüde über den Großen Friedrichsgraben führt, fünnen die Reifefähne, welche 
bei voller Ladung 176 t befördern, 43 m lang und 8,2 m breit find, unter Segel 
durch den Kanal fahren. Während früher die Dampfer und größeren Reifefähne 
faft ausjchließlich über das Haff fuhren, hat jeit 1884 der Verkehr folcher Fahr- 
zeuge auf dem Großen Friedrichsgraben bedeutend zugenommen. Die Flöße werden
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meiftens durch Menfchen oder Pferde getreidelt, nur ausnahmsweife durch Dampfer 
gejchleppt. Sehr lebhaft ift, außer dem umfangreichen, vom Memelftrome nach 
Königsberg gehenden Floßholzverfehre, auch der Verkehr mit Kleinen Fahrzeugen 
aus der Timber und Laufne, fowie von den in fait ununterbrochener Folge längs 

de8 Kanals angelegten Moorkolonien nach Labiau und Königsberg. Befondere 
Häfen und Ladepläße find nicht vorhanden, wohl aber einige zur Meberwinterung 

von Flößen beftimmte Erweiterungen. 
Sene 1882 begonnenen Erweiterungsarbeiten wurden 1890 fertiggeftellt. 

Damit fie zur vollen Geltung gelangen, hat die Denfjchrift vom 29. Januar 1894 
für eine Vertiefung des Kanals um durchfchnittlich 0,3 m den Geldbetrag von 

250 000 Mark vorgefehen. sudefjen find bisher nur an den flachiten Stellen 
Baggerungen aus den für Unterhaltungsarbeiten beftimmten Geldmitteln vor: 

genommen und die am meiften abgejpülten Böfchungen des Treiveldanımes mit 
Stülpwänden in Verbindung mit Spreutlagen oder durch Rohr: und Schilf- 
pflanzungen auf einer Ziegelbrocenjchüttung befeftigt worden. Mit der in den 
nächften Jahren bevorjtehenden tieferen Ausbaggerung des Ranalbettes wird eine 
gründliche Befeftigung der Ufer Hand in Hand gehen, weshalb neuerdings einige 
Berjuchsftrecken hergeftellt wurden, um die zwecmäßigite Bauart für den Schuß 
der Uferböfchungen gegen die Angriffe des Wellenjchlags auszuproben. Den 
ausgebaggerten Boden benugen die Anlieger des Kanals gerne zur Aufhöhung 
ihrer niedrigen Grundftüce, welche hierdurch eine bedeutende Werthiteigerung ev- 

fahren.


